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Vorwort 
 

Wir sehen den Schutz vor (sexualisierter) Gewalt der uns anvertrauten Kinder als 

wichtigen Baustein unserer Einrichtungskonzeption an. Der Aufbau unseres 

Schutzkonzeptes erfolgt in Anlehnung an die Präventionsordnung der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart. 

Ziel unseres Schutzkonzeptes ist es, Kindern den größtmöglichen Schutz vor Ge-

walterfahrungen und insbesondere sexualisierten Gewalterfahrungen zu bieten 

und dazu alle präventiven Maßnahmen zu ergreifen, die relevant sind. Unsere Kita 

soll ein sicherer Raum sein, der Kindern altersgerechte Freiräume lässt. Wir über-

nehmen die Verantwortung, für die Sicherheit in unserer Kita zu sorgen, indem wir 

uns dem Thema stellen und uns zielführend mit potenziellen Risikofaktoren für 

(sexualisierte) Gewalt auseinandersetzen. Wir verstehen dies als Aufgabe inner-

halb unseres Qualitätsmanagementsystems. Daher ist ein Teil der Ausarbeitungen 

im QHB, dem Qualitätshandbuch des katholischen Kindergartens St. Benedikt in 

Neuler, geregelt. Im folgenden Text sind entsprechende Abschnitte mit dem Buch-

symbol  als Verweis an das QHB gekennzeichnet. 

Das Leitbild und die Konzeption unserer Kindertageseinrichtung dienen als päda-

gogischer und fachpolitischer Orientierungsrahmen und liefern Eckdaten für die 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis. 

Ein reger Austausch und eine fachliche Reflexion im Team, was eine wöchentliche 

Dienstbesprechung der päd. Fachkräfte benennt, optimieren den Prozess und sor-

gen für eine ständige Sensibilisierung und Aufmerksamkeit bei allen Fachkräften.  

 

 

 

 

Leitbild 
 

Das Leitbild des katholischen Kindergartens St. Benedikt liegt vor und befindet sich 

im QHB der Einrichtung.  

Konzeption 
Die Konzeption des katholischen Kindergartens St. Benedikt liegt vor und befindet 

sich im QHB der Einrichtung.  Die Konzeption wird ständig aktualisiert und mit 

dem Gesamtteam besprochen, bearbeitet und reflektiert.  
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1. Personalauswahl und Personalentwicklung 
 

Prävention von Gewalt und insbesondere sexualisierter Gewalt wird vom Träger, 

der Katholischen Kirchengemeinde St. Benedikt Neuler, mit Dienstgeber Pfarrer 

Zorn, bereits im Vorstellungsgespräch thematisiert. Dabei bringt der Träger zum 

Ausdruck, dass der Schutz von Kindern hohe Priorität hat und verweist auf das 

institutionelle Schutzkonzept der Einrichtung, welches bei Einstellung thematisiert, 

besprochen und gelesen wird .  

Die Prävention von jeglicher Form von Gewalt, körperlichen/seelischen Misshand-

lungen und sexueller Gewalt wird im Bewerbungsgespräch thematisiert. Alle 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die im Kontakt mit Kindern stehen, 

legen zu Beginn ihrer Tätigkeit und mindestens alle fünf Jahre ein erweitertes Füh-

rungszeugnis und eine Selbstverpflichtungserklärung vor und unterzeichnen den 

Verhaltenskodex. Der diözesane Verhaltenskodex ist verbindlich und gilt übergrei-

fend für alle katholischen Kindertageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart als Dienstanweisung. 

Das Einarbeitungskonzept  beinhaltet eine Einführung in das Schutzkonzept. Die 

Leitung der Einrichtung trägt Sorge dafür, dass das Schutzkonzept sowie der Um-

gang damit im Team einmal jährlich reflektiert und weiterentwickelt wird – Ziel ist 

eine offene Team- und Feedbackkultur. 

Zudem sind folgende Fortbildungen verpflichtend für alle Mitarbeiter:innen: 

- Schulung zum §8a SGB  

- A3 Schulung 

Mithilfe der Vorsorgekartei für jede Fachkraft, führt die Leitung eine Übersicht über 

das Erbringen der entsprechenden angeordneten Fortbildungen.  

In unterschiedlichen Prozessbeschreibungen des hausinternen Qualitätshandbu-

ches (QHB), wie zum Beispiel der Kinderkonferenz, Dienstbesprechungen und dem 

Schutzauftrag, findet jede/r Mitarbeiter:in neben der schrittweisen Abfolge auch 

Leitfäden und Checklisten um selbstständig handeln zu können.  Die Teambe-

sprechungen bieten dabei den geschützten Raum um heikle Themen anzusprechen 

und fremde Zuhörer auszuschließen.  

 

2. Dienstanweisungen und interne Verhaltensregeln 
 

In unserer Kindertageseinrichtung wurden eindeutige einrichtungsinterne Verhal-

tensregeln zum Schutz der uns anvertrauten Kinder gemeinsam entwickelt. Diese 

Richtlinien und Verhaltensweisen sind Teil dieses Schutzkonzeptes, sowie auch in 

unserer Konzeption und in Prozessbeschreibungen im QHB verankert.  Diese 

Dokumente sind für alle Mitarbeiter:innen dienstverpflichtend einzuhalten.  
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Die (Weiter-) Entwicklung unserer Verhaltensregeln erfolgt im Team bei unseren 

Dienstbesprechung, an AG-Nachmittagen und an Planungs- sowie pädagogischen 

Nachmittagen auf der Basis einer Auseinandersetzung mit folgenden Aspekten der 

pädagogischen Arbeit:  

• mit der professionellen Gestaltung von Nähe und Distanz 

• mit der Umsetzung der Kinderrechte, vor allem dem Recht auf Partizipation  

• mit Fragen eines pädagogisch verantwortlichen Umgangs mit Macht & einem  

  respektvollen Umgang mit Kindern 

• mit dem Genderaspekt und inklusiven Aspekten auch bzgl. Mitarbeiter:innen 

•   Grenzverletzungen, wie Gewalt von Kindern untereinander 

•   Professionsrolle/Fachlichkeit und Vorbildfunktion untereinander mit den  

  Kindern, Kolleg:innen, Personensorgeberechtigten und den Familien 

 

Folgende konkreten Fragen/Themen wurden im Team unserer Einrichtung mit Blick 

auf die eigene konkrete Arbeitsweise geklärt und verbindlich in diesem Schutzkon-

zept festgelegt, welches kontinuierlich gepflegt wird: 

• wertschätzende Sprache und Wortwahl  

•   Nähe und Distanz 

• Grenzverletzungen/Gewalt von Kindern untereinander 

•   Kinderrechte/Partizipation/Beteiligung und Umgang mit Beschwerden 

•   Bildungsbereiche 

•   Umgang mit Essenssituationen und Nahrungsaufnahme 

•   Ruhen/Schlafen 

•   Körperpflege (Wickeln und Toilettengang) 

•   Sexualpädagogik  

•   Baden/Wasserspiele 

• Garderobe/Umziehen 

 

Über die Verhaltensregeln hinaus haben wir hausinterne Dienstanweisungen und 

Regelungen, die das Wohl der Kinder sichern. Der Träger kann zu einzelnen The-

men separate Dienstanweisungen formulieren. 

 

3. Beratungs- und Beschwerdewege 
 

Die Umsetzung der Partizipation ist in unserer pädagogischen Konzeption der Ein-

richtung verankert. Die Kinder sind über ihre Beteiligungsmöglichkeiten informiert, 

eine gut geeignete und umgesetzte Methode in unserer Einrichtung ist das Instru-

ment der Kinderkonferenz. Zudem ist es die wiederkehrende Aufgabe der Mitar-

beiter:innen den Kindern ihre Rechte im Alltag zu erklären und die Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, so dass die Kinder ihre Rechte kennen und bei uns in der 

Einrichtung leben können. 
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Die Möglichkeiten der Beteiligung von Personensorgeberechtigten sind transparent 

und werden ihnen beim Aufnahme- und Elterngespräch sowie beim Elternabend 

publik gemacht. Aktiv werden die Personensorgeberechtigten bei der Elternum-

frage Kita BUS, an welcher unsere Einrichtung regelmäßig teilnimmt, zur Beteili-

gung aufgerufen. 

Ebenso werden die Mitarbeiter:innen regelmäßig und kontinuierlich zur Beteiligung 

aufgerufen und über ihre Beschwerdewege informiert. 

Den einzelnen pädagogischen Fachkräften ist ihre Haltung zum Umgang mit Be-

schwerden bewusst. Das Team entwickelt kontinuierlich Formen zum Umgang mit 

Beschwerden und zur Selbstreflexion. Das wichtige Thema Beschwerdewege wird 

aktuell im Team unserer Einrichtung intensiv thematisiert und mithilfe eines In-

house-Seminars für alle Fachkräfte erneuert, auf welcher Basis im Anschluss die 

Ausführungen hierfür konkretisiert werden können. 

 

3.1  Kontakte  
 

Für unsere Einrichtung wurde der Kindergartenbeauftragte Pastoral (Dienstgeber 

Pfarrer Zorn) als Ansprechperson für Präventionsfragen bestimmt.  

Kindergartenbeauftragter Pastoral (KPB): 

Pfarrer Jürgen Zorn 
Kirchplatz 7, 73491 Neuler 

Telefon: 07961 9599432 
E-Mail: Juergen.Zorn@drs.de 

 

Zusätzlich verweisen wir auf die Kontaktstellen bezüglich Prävention und sexuel-

lem Missbrauch. 

 

Insoweit erfahrene Fachkraft 
Marienpflege Ellwangen 
Telefon: 07961 884115 

 
BDKJ- Hotline: 

Telefon: 0151 53781414 
E-Mail: kinderschutz@bdkj.info 
 

Diözese Rottenburg/ Stuttgart: 
Kommission sexueller Missbrauch 

Telefon: 07472 169- 783; Mobil: 0171 2896994 
www.drs.de/rat-und-hilfe/hilfe-bei-missbrauch/ansprechpartnerhtml 
 

Landratsamt Ostalbkreis: 

Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen  

Telefon: 07361 503- 1473 

E-Mail: kontaktstelle@ostalbkreis.de 

mailto:Juergen.Zorn@drs.de
mailto:kinderschutz@bdkj.info
http://www.drs.de/rat-und-hilfe/hilfe-bei-missbrauch/ansprechpartnerhtml
mailto:kontaktstelle@ostalbkreis.de
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Caritas: 

Zentralruf für Opfer und Zeugen; Telefon: 0800 4300400 

Stabstelle Schutz vor sexuellem Missbrauch des Caritasverband der Diözese Rot-

tenburg- Stuttgart e.V.; Telefon: 0711 2633-1151 

www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-

missbrauch 

 

4. Nachhaltige Aufarbeitung 
 

Bei Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt durch Mitarbeiter:innen handeln Träger 

und Einrichtung professionell. Es wird das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht 

und dokumentiert. Der Leitfaden „Sicher handeln bei Verdacht auf sexuellen Miss-

brauch durch MitarbeiterInnen“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist im QHB ver-

ankert und liefert eine Verfahrensgrundlage.  Darin enthalten sind wertvolle und 

klar definierte Regelungen zur Meldung von Gefährdungssituationen. Das Vorge-

hen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII ist geregelt. 

Träger und Einrichtung entwickeln eine Fehlerkultur, die einen offenen und ehrli-

chen Umgang mit Fehlern zulässt. Erkannte Fehler werden zur Weiterentwicklung 

genutzt. Alle Abläufe und Zuständigkeiten mit Blick auf den Umgang mit (sexuali-

sierter) Gewalt und deren Prävention werden regelmäßig reflektiert und überar-

beitet. 

Alle von einem Vorfall direkt oder indirekt Betroffenen erhalten Unterstützung zur 

Be- und Verarbeitung. Die örtlichen Beratungsstellen sind bekannt und auf einer 

Liste benannt. Beratung, Supervision, örtliche oder diözesane Unterstützungssys-

teme können bei Bedarf in Anspruch genommen werden. 

 

5. Qualitätssicherung und-entwicklung 
 

Die Qualitätssicherung und -entwicklung ist fester Bestandteil unserer Einrichtung 

und regelt auch Maßnahmen zur Prävention. Wesentliche Prozesse sind im Quali-

tätshandbuch beschrieben, wie zum Beispiel „Essen“, „Kinderkonferenz“, „Pflege/ 

Wickeln“, „Ruhen/Schlafen“ und „Partizipation“. Regelmäßig evaluieren wir die Ab-

läufe und entwickeln notwendige Maßnahmen weiter. Das Ineinandergreifen von 

Schutzkonzept und QM-System erhöht die Verbindlichkeit. Für alle Themen und 

Bereiche sind zuständige Personen festgelegt.  

Im jährlichen Rhythmus wird der Schutz von Kindern und der Umgang mit dem 

institutionellen Schutzkonzept in Dienstbesprechungen thematisiert. 

 

http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-missbrauch
http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-missbrauch
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6. Aus- und Weiterbildung 
 

Jede/r hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter:in, die/der mit Kindern arbei-

tet, weiß, was er/sie tun muss, um jederzeit eine wirkungsvolle Intervention bzw. 

langfristig eine wirkungsvolle Prävention einzuleiten. Das Wissen darum wird je-

dem/jeder zu Beginn seiner/ihrer Tätigkeit vermittelt. 

In regelmäßig stattfindenden, für jede/n Mitarbeiter:in verpflichtenden, Fortbil-

dungen wird das Wissen vertieft und erweitert. 

Die Themen sexuelle Bildung, Gender, Kinderrechte, Partizipation, Haltung und 

Professionalität sowie Prävention vor (sexualisierter) Gewalt (inkl. Täterstrategien) 

finden Raum in Fortbildungen, sowie Trägergesprächen und auch in Teamgesprä-

chen.  

Die große Bandbreite der Fortbildungen, die sowohl verpflichtend als auch wahl-

weise wahrgenommen werden, gewährleisten eine hohe Professionalität in unserer 

Einrichtung und unterstützen die Entwicklung einer „Kultur der Achtsamkeit“. 

Fortbildungs-, Beratungs- und Gesprächsangebote von externen Institutionen (Be-

ratungsstellen, Jugendamt, Präventionsstellen und andere Gesundheitsdienste) 

sind bekannt und werden in Anspruch genommen. 

In Gesprächen oder bei Veranstaltungen mit den Personensorgeberechtigten kön-

nen die oben genannten Themen angeboten werden. Dabei sind die pädagogischen 

Fachkräfte kompetente Dialogpartner für die Personensorgeberechtigten, kennen 

Informationsangebote und können Auskunft über das Netzwerk der verschiedenen 

regionalen Beratungsstellen in Erziehung- und Präventionsfragen geben, verein-

baren nach Absprache auch Termine und sind Begleiter bei Gesprächen.  

Die Personensorgeberechtigten werden über das Schutzkonzept informiert und der 

Elternbeirat übernimmt das Bindeglied um die Perspektiven der Personensorgebe-

rechtigten in das Konzept einzubringen. 
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7. Impressum 
 

Das vorliegende institutionelle Schutzkonzept und Gewaltschutzkonzept des ka-

tholischen Kindergartens St. Benedikt wurde von der Einrichtungsleitung Carola 

Look verfasst. Alle einrichtungsinternen Handlungsleitlinien wurden gemeinsam 

mit dem gesamten Team über einen längeren Zeitraum in Dienstbesprechungen 

und an Planungstagen kritisch hinterfragt, beleuchtet, diskutiert und letztlich für 

alle verpflichtend festgelegt.  

Das Schutzkonzept ist jedem, der in unserer Einrichtung tätig ist bekannt und gilt 

für alle verpflichtend. 

Der Träger stimmte diesem bei seiner Durchsicht zu und auch der Fachaufsicht 

und den Elternvertreter:innen wurde es vorgelegt. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitung Carola Look B.A. oder 

an eine pädagogische Fachkraft unserer Einrichtung.  

 

Verantwortlich für Inhalt, Gestaltung und Vervielfältigung 

Katholischer Kindergarten St. Benedikt 

Ellwanger Straße 2 

73491 Neuler 

Telefon: 07961 51500 

E-Mail: LeitungStBenedikt.Neuler@kiga.drs.de  

 

 

Inhaltlich ist es dem Entwurf des Landesverbandes des kath. Kitas e.V. in Zusam-

menarbeit mit dem Verwaltungszentrum Aalen ähnlich. Einzelne Textpassagen 

wurden daraus entnommen. Der Einfachheit halber wird dies an dieser Stelle am 

Ende genannt um eine Häufung der Fußnoten zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LeitungStBenedikt.Neuler@kiga.drs.de
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8. Anhänge 
 

8.1  Verhaltenskodex 
 

  
 

Verhaltenskodex 

 

 
 
  

(Nachname, Vorname)  (Geburtsdatum) 
 
 
Beruflich/ ehrenamtlich in der Kirche tätig als ………………bei der Kath. Kirchenge-
meinde ……………………….. 
 
 
 

 
Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern Le-
bensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen 
entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, an denen junge Menschen sich 
angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und finden Vorbil-
der, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und de-
nen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jun-
gen, jungen Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und neben-
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der kirchlichen Arbeit im 
kinder- und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang mit ihren 
Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenz-
verletzungen verpflichtet, die durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen 
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer begangen worden 
sind. Dies wird durch die Unterzeichnung dieser Verpflichtungserklärung bekräftigt. 
 
Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir 
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern seelische, körperli-
che oder sexualisierte Gewalt antut. 
 
1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer in ihrer Ent-

wicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeiten. Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit 
und ihr Recht auf Hilfe wirksam einzutreten. 
 

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männern ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und 
ihre Würde. 
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3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich res-

pektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anver-
trauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer und meine eigenen 
Grenzen. Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der 
Nutzung von Handy und Internet. 

 

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzuneh-
men und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jun-
gen Menschen einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges 
und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die 
im kinder- und jugendnahen Bereich tätigen Personen sexuell übergriffig oder kör-
perlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz der Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und Männer ein. Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere 
in dieser Art attackieren. 
Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere 
Menschen seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt angetan wird. 
Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht nur 
von männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird, und dass nicht 
nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig zu Opfern werden. 

 

5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-)Ansprechpartner für 
mein Bistum, meinen Verband oder meinen Träger. 
Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und 
Unterstützung bekomme, und werde sie in Anspruch nehmen. 

 

6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den 
mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern bewusst und 
handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus. 

 
7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen ge-

gebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 
8. Ich informiere mich über sexualisierte Gewalt und Möglichkeiten der Prävention und 

nehme an Schulungsangeboten gemäß der Präventionsordnung der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart teil. 

 
 

 
 
 
 
__________________________________ _________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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8.2  Verhaltenskodex – einrichtungsinterne Handlungsleitlinien der päd. Fachkräfte  
 

Sprache und Wortwahl 
In unserer täglichen Arbeit als pädagogische Fachkräfte beginnen wir jeden Tag 

unbelastet. Wir sprechen in unserer Vorbildfunktion höflich und respektvoll mitei-

nander, mit den Kindern und den Personensorgeberechtigten. Sowohl unsere ver-

bale als auch unsere nonverbale (Gestik, Mimik, …) Kommunikation ist weder ab-

wertend noch ausgrenzend. Wir bringen unserem Gesprächspartner ein ehrliches 

Interesse entgegen. Verschiedene Meinungen und Ansichten werden akzeptiert, 

Kompromissbereitschaft und Konfliktfähigkeit gezeigt. Konstruktive Kritik wird 

nicht als persönlicher Angriff gewertet.  

Auch bei unserer Sprache achten wir auf einen grenzachtenden Umgang, dies be-

inhaltet auch, dass wir den Kindern keine Spitz- oder Kosenamen geben, wenn sie 

dies nicht möchten und keine sexualisierte Sprache verwenden.  

Es wird zu jeder Zeit eine gewaltfreie, freundliche und für alle verständliche Wort-

wahl verwendet. Den Kindern wird kein Wille aufgezwungen, es werden Alternati-

ven aufgezeigt.  

 

Nähe und Distanz 
Wir sind uns bewusst und dafür sensibilisiert, dass das richtige Maß an Nähe und 

Distanz zu entwickeln, ein fortwährender Prozess ist. Dabei achten wir auch auf 

unsere eigenen Grenzen. In unserer Arbeit als pädagogische Fachkräfte sind Kör-

perkontakt und Berührungen zwischen den Kindern und uns Fachkräften unver-

zichtbar. Wir achten bei jedem Kind auf seine individuelle Grenze und die Intim-

sphäre. Da die Verantwortung für die Gestaltung von Nähe und Distanz bei uns 

Fachkräften liegt, achten wir darauf, ob der Körperkontakt altersgerecht, ange-

messen und nur mit der Zustimmung des Kindes erfolgt. Unsere professionelle 

Haltung ermöglicht es uns die Signale und Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen 

und unsere Handlung daran anzupassen. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbe-

stimmung und körperliche Unversehrtheit. Kinder werden gefragt, ob sie zum Bei-

spiel beim Trösten auf den Schoß oder in den Arm genommen werden möchten. 

Die Fachkräfte schenken den Kindern Zuwendung ohne sie einzuengen. Kinder 

werden von den Fachkräften nicht geküsst. Wenn sich Kinder untereinander küs-

sen möchten, und beide Seiten damit einverstanden sind, lassen wir dies zu.  

Auch wir Erwachsene haben Grenzen von denen wir möchten, dass sie respektiert 

werden. Dies vermitteln wir den Kindern und zeigen unsere Grenzen auf. Dabei 

unterscheiden Fachkräfte nicht zwischen einzelnen Kindern ohne pädagogisch 

nachvollziehbaren Grund. Die Kinder lernen die Distanz zu akzeptieren und ebenso, 

dass es legitim ist, seine eigene Grenze anderen aufzuzeigen. Die Intimsphäre der 

Kinder und der Fachkräfte werden respektiert.  
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Grenzverletzungen/Gewalt von Kindern untereinander 
Gewalt kann in vielen Facetten auftreten, umso wichtiger ist es, für das Thema 

Gewalt zu sensibilisieren und bereits im Kindergarten zu thematisieren. Wir achten 

bei uns im Kindergartenalltag darauf, dass jegliche Form der Gewalt nicht ignoriert, 

sondern thematisiert wird. Grenzverletzungen gehen oftmals direkt über zur Ge-

walt, daher ist ein sensibilisiertes Hinsehen notwendig. Kinder werden bei uns nicht 

ausgelacht, ignoriert oder ausgegrenzt. Die Fachkräfte achten darauf, dass die 

Sprache/Wortwahl und Mimik/Gestik, die nonverbalen Zeichen, ebenfalls kein Aus-

grenzen oder Ignorieren vermitteln. Körperliche Übergriffe sind in keinem Fall ge-

stattet, auch nicht bei Kindern untereinander. Wenn Grenzverletzungen oder Ge-

walt zwischen Kindern auftreten, wird das Gespräch zu den Kindern gesucht und 

dies thematisiert. Kein Kind wird verurteilt und alle Kinder haben die gleichen 

Rechte der Partizipation, unabhängig davon wie alt sie sind. Wir unterstützen die 

Kinder ebenfalls darin, ihre persönlichen Grenzen kennenzulernen und diese auch 

durch ein „Stopp“ zu äußern. In gleichem Maße lehren wir den Kindern ein „Stopp“ 

eines anderen Kindes zu akzeptieren.  

 

Kinderrechte/Partizipation/Beteiligung und Umgang mit Beschwerden 
In unserer Einrichtung ermöglichen wir den Kindern ihre Selbstwirksamkeit und 

ihre eigenen Grenzen, sowie die der anderen, wahrzunehmen. Dabei fördern wir 

die Selbstbestimmung der Kinder auf der Basis sozialen Vertrauens und Vertrauen 

in ihre eigenen Kompetenzen und Stärken. 

Kinder haben bei uns ein Recht auf Beteiligung. Dazu gehört auch das Recht sich 

beschweren zu dürfen und in all ihren Fragen, Ängsten, Sorgen, Konflikten oder 

Bedürfnissen wahrgenommen, ernstgenommen und angehört zu werden. Wir neh-

men all diese und ebenso auch Kritik von Kindern ernst und verstehen diese als 

Anregung, unsere Arbeit zu ergänzen und zu verbessern. 

Je nach Art der Probleme, die einer Beschwerde zugrunde liegen, werden diese 

sofort geklärt oder zu einem geeigneten Zeitpunkt mit evtl. anderen betroffenen 

bzw. beteiligten Personen (das können Kinder und/oder auch Erwachsene sein) 

aufgearbeitet, bis das Kind mit der Lösung, in einem für Alle ermöglichbaren Rah-

men, einverstanden ist. 

Dies kann je nach Thema und Situation z.B. geschehen durch: 

• Einzelgespräche oder Gruppengespräche 

• Gespräche mit beteiligten Fachkräften 

• Gespräche mit beteiligten Kindern 

• Gespräche mit beteiligten Personensorgeberechtigten  

• Kinderkonferenzen 

• Sammeln von Lösungsvorschlägen, gegebenenfalls demokratische Abstim-

mungen 
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Um den Kindern zu vermitteln, dass ihre Beschwerde ernst genommen wird, wenn 

das Problem nicht sofort bearbeitet werden kann, geben wir ihnen klar zu verste-

hen, dass wir uns darum kümmern und schnellstmöglich auf sie zukommen, um 

uns ihrer Beschwerde anzunehmen und lassen sie somit nicht im Ungewissen. 

Da vor allem jüngere Kinder Beschwerden, Sorgen oder Probleme oft nicht klar 

äußern können, sind wir als Fachkräfte gefordert Unmutsbekundungen, Unwohl-

sein, Unzufriedenheit, Verhaltensänderungen oder ungewohnte Reaktionen be-

wusst wahrzunehmen und uns gemeinsam auf die Suche nach dem Ursprung dafür 

zu machen. Kindern fällt Kritik meist spontan ein, außerdem setzen bestimmte 

Themen bei vielen Kindern auch eine besondere Form von Vertrauen zu einer Be-

zugsperson voraus. Daher dürfen sie sich jederzeit und bei jeder Fachkraft äußern 

und werden von uns darin unterstützt dies zu tun. Eine bestimmte vorgegebene 

Beschwerdestelle oder ein bestimmter Ablauf im Beschwerdemanagement halten 

wir nicht für altersgerecht und ist durch unsere Offenheit für jede Beschwerde bei 

uns nicht notwendig. 

 

Bildungsbereiche 
Unsere Bildungsbereiche sind Freiräume, die den Kindern die Möglichkeiten geben, 

Erfahrungen zu machen, ihre Selbständigkeitsentwicklung zu fördern und ihre Ei-

geninitiative zu steigern. Unsere Bildungsbereiche laden die Kinder zum Erkunden 

und Erproben ein, ermöglichen Sinneserfahrungen und dienen dazu, sich mit an-

deren sprachlich auszutauschen. 

Unsere Einrichtung, sowohl die Innen-, wie auch die Außenräume, soll ein Ort für 

die Kinder sein, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Die Mitarbeiter:innen 

gehen zu jeder Zeit wertschätzend mit den Kindern um und Handeln nach päda-

gogischem Maßstab. Wir geben den Kindern den Raum sich in einem geschützten 

Rahmen altersgemäß zu entwickeln. 

Die Kinder werden in keinen Bildungsbereich gezwungen und Kinder werden auch 

nicht ohne pädagogischen Grund voneinander getrennt. Die Fachkräfte achten 

stets darauf, dass die Kinder sich gegenseitig wertschätzend behandeln. Im Turn-

raum wird den Kindern auch Platz gegeben um sich auszutoben.  

Wir beobachten die Kinder, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und gehen situations-

entsprechend auf sie ein. Wir vermitteln den Kindern eine Sprache, die eine Auf-

deckung von Missbrauch besser ermöglicht. Bei uns werden z.B. Körperteile/Ge-

schlechtsorgane benannt, wie sie heißen. Fragen der Kinder werden, dem Entwick-

lungsstand entsprechend, beantwortet. 

 

Umgang mit Essensituationen und Nahrungsaufnahme 
Die Aufnahme von Nahrung ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und hat daher 

einen sehr großen gesellschaftlichen Stellenwert. 
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Da sich durch Zwang beim Essen, gerade im Kindesalter, später Essstörungen ent-

wickeln können, ist ein sensibler Umgang mit diesem Thema wichtig. Kein Kind 

wird daher bei uns gezwungen, den Teller leerzuessen oder etwas herunterschlu-

cken zu müssen, was Ekel bei ihm auslöst. 

Kinder sollen in unserer Einrichtung einen positiven und wertfreien Zugang zum 

Thema Ernährung erhalten, um dadurch möglicherweise entstehende Essstörun-

gen und Frustessen zu vermeiden. Daher darf Essen nicht als Zwang empfunden 

oder gar als Druckmittel/Belohnung oder Trostspender eingesetzt werden.  

Die Kinder dürfen frei entscheiden wieviel und was sie vom Angebot essen oder 

trinken möchten. Da Kinder oft noch nicht wissen, was ihnen schmeckt und wie 

viel sie wirklich essen können oder möchten, motivieren wir die Kinder ohne Druck 

immer wieder zu probieren und halten sie dazu an, zunächst weniger zu schöpfen 

oder einzugießen und sich gegebenenfalls Nachschlag zu holen. Wir bieten Hilfe 

beim Portionieren an und sorgen für eine möglichst angenehme Atmosphäre so-

wohl beim Vesper, als auch beim Mittagessen, dies bedeutet auch, dass die Kinder 

ausreichend Zeit zum Essen und Trinken haben und dass sie auch mehrmals zum 

freien Frühstück gehen dürfen.  

 

Ruhen/Schlafen 
In unserer Einrichtung werden die individuellen Schlaf- und Ruhebedürfnisse der 

Kinder berücksichtigt. Alternative Angebote für Kinder, die nicht schlafen möchten, 

sind vorhanden. In unserer Einrichtung wird kein Kind zum Ruhen/Schlafen ge-

zwungen. Kinder haben bei uns zu jeder Zeit im Kindergarten die Möglichkeit zu 

Ruhen. Rituale der Kinder vor dem Ruhen/Schlafen werden akzeptiert.  

Die Schlafsituation wird, wenn möglich, von einer/m Mitarbeiter:in im Schlafraum 

begleitet. Die Türe wird nicht verschlossen, so dass der Raum jederzeit betreten 

oder verlassen werden kann. Eine 1:1 Betreuung beim Ausruhen/Schlafen der Kin-

der ist in Ordnung. Als pädagogische Fachkräfte sind wir uns jederzeit eines pro-

fessionellen Nähe- und Distanzverhältnisses bewusst. Uns ist es wichtig, dass die 

Schlafsituation in einer gemütlichen Atmosphäre möglich ist, deswegen werden 

Kinder wenn sie den Wunsch äußern von der Fachkraft oder anderen Kindern in 

den Schlaf gestreichelt, oder das Kind kann sich an die/den Mitarbeiter:in ku-

scheln. Die Fachkraft legt sich nicht zu dem Kind unter die Decke. Kein/e Mitarbei-

ter:in sucht aktiv die körperliche Nähe, wenn dieses Bedürfnis nicht von den Kin-

dern ausgeht. Wenn es dem Kind angenehmer ist, darf es zum Schlafen/Ruhen 

seine Hose und das Oberteil ausziehen, mindestens eine Unterhose/Windel bleibt 

dabei angezogen.  

 

Körperpflege 
Zum Nase putzen bzw. Mund abwischen wird Hilfestellung beim Kind erfragt und 

angekündigt. 
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Wickeln 

Jeder Wickelvorgang bei einem Kind wird angekündigt, sprachlich begleitet und in 

einer ruhigen und freundlichen Atmosphäre durchgeführt. Vor allem in der Einge-

wöhnungs- und Anfangsphase wird jedes Kind, wenn möglich von der Eingewöh-

nungserzieherin gewickelt, später kann dies von einer vertrauten pädagogischen 

Fachkraft übernommen werden. Es wird versucht, dass möglichst konstantes Per-

sonal die Kinder wickelt. Der Wunsch des Kindes wird, wenn personell möglich, 

erfüllt. Kein Kind wird zum Wickeln gezwungen. Alle Wickeltische verfügen über 

einen Treppenaufstieg, welche von den Kindern genutzt werden können. Die pä-

dagogische Fachkraft gibt dem Kind Hilfestellung. Die Vorlieben des Kindes bei der 

Wickellage werden beachtet und die Intimsphäre gewahrt und wertgeschätzt. Der 

Wickeltisch steht in einem geschützten Bereich und verfügt über einen Sicht-

schutz/Vorhang. Wenn andere Kinder den Wickelvorgang beobachten möchten, 

wird das Wickelkind zuerst um Erlaubnis gefragt. Ein genauer Ablauf/Informatio-

nen zum Wickelvorgang befinden sich im QHB (4.5.9. Pflege/Wickeln). 

Toilettengang 

Die sanitären Anlagen sind so ausgestattet, dass die Kinder sie bequem und selbst-

ständig benutzen können. Alle Toiletten verfügen über eine Verriegelung, welche 

die Kinder selbstständig betätigen können. Auf Wunsch des Kindes, begleitet sie 

eine pädagogische Fachkraft auf die Toilette. Führt das Kind selbstständig den Toi-

lettengang aus, kündigt die pädagogische Fachkraft bei Bedarf, ihr Eintreten in den 

Sanitärbereich an. Hilfe wird zu jeder Zeit erfragt und angeboten. Die pädagogi-

sche Fachkraft fördert situations- und entwicklungsbedingt die Eigenständig-

keit/Selbständigkeit des Kindes.  

 

Sexualpädagogik 
Die kindliche Neugier des Körpers und auch der Unterschiedlichkeiten von Körper 

ist eine normale Entwicklung und wird bei uns in der Einrichtung nicht untersagt. 

Es ist erlaubt, dass sich Kinder gegenseitig betrachten und sich zum Beispiel bei 

Arztspielen zum Abhören unter das Oberteil greifen, wenn dies für beide Kinder in 

Ordnung ist und sie ihr Einverständnis geben. Ebenfalls ist es in Ordnung, wenn 

sich die Kinder hierbei entkleiden, allerdings bleibt immer mindestens die Unter-

hose angezogen. Der Intimbereich ist tabu für andere Kinder. Zudem ist es nicht 

erlaubt sich Gegenstände, wie einen Fieberthermometer oder ähnliches, in eine 

Körperöffnung einzuführen. Fachkräfte machen bei den Arztspielen grundsätzlich 

nicht mit. Aus pädagogischen Begründungen oder Vorgeschichten kann eine Fach-

kraft bestimmte Konstellationen der Kinder hierbei verbieten.  

 

Unbeaufsichtigtes Spiel 
Unbeaufsichtigtes Spielen wird von uns pädagogischen Fachkräften ermöglicht, ein 

Beispiel hierfür ist der Gartenführerschein unserer Maxikinder, welcher in unserer 

Konzeption beschrieben ist. Die Kinder sollen ihr spielerisches Verhalten vertiefen 

und frei gestalten können. Dabei lernen sie Verantwortung zu übernehmen und 

auf Regeln, welche zuvor mit der Fachkraft vereinbart wurden, zu achten. 
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Vorausgesetzt wird in unserer Einrichtung, dass die Fachkraft sich in einem nahe-

gelegenen Raum (mindestens in der gleichen Etage) aufhält, um bei Zwischenfäl-

len schnell eingreifen zu können.  

Aus pädagogischen- oder Sicherheitsgründen darf das Unbeaufsichtigte Spiel un-

tersagt werden, wenn zum Beispiel Konfliktsituationen bei den Kindern vorausge-

gangen sind oder die vorher vereinbarten Regeln nicht eingehalten wurden. Zudem 

wird darauf geachtet in zeitlich regelmäßigen Abständen einen Blick in den Raum 

zu werfen, in welchem die Kinder spielen, um sicherzugehen, dass das Unbeauf-

sichtigte Spiel für alle Kinder in Ordnung ist und nicht eingegriffen werden muss. 

Die Türen werden hierbei nicht geschlossen, maximal angelehnt. Ebenso wird von 

uns Fachkräften auch auf das Verhalten der Kinder nach Rückkehr aus dem Unbe-

aufsichtigten Spiel geachtet, um etwaige Wesensveränderungen direkt wahrzu-

nehmen.  

 

Baden/Wasserspaß 
Wir haben die Möglichkeit den Kindern in unseren beiden Gärten das Planschen, 

Baden und Spielen mit Wasser und Sand anzubieten. Durch das Spielen und Ex-

perimentieren mit dem Element Wasser, was eine sehr große Faszination auf Kin-

der ausübt, werden alle Sinne angesprochen, Grob- und Feinmotorik werden ge-

fördert. Das Zusammenspiel von Wasser und Sand ermöglicht den Kindern das 

Experimentieren, weckt ihre Neugierde und beim Spielen, Matschen und Bauen 

können sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Damit die Intimsphäre aller Kinder 

bei uns zu jeder Zeit geschützt ist, ziehen sich die Kinder bei uns nicht im Freien 

oder an der Garderobe um, sondern in einem der Funktionsräume, welcher dann 

als Garderobe fungiert. Sollten Kinder beim Aus- und Anziehen Unterstützung und 

Hilfestellung benötigen, wird ihnen in angemessenem Rahmen geholfen. Die Kin-

der sind bei uns immer mit einer Badehose/Badeanzug oder mindestens mit einer 

Windel bekleidet um sie vor etwaigen Blicken Dritter zu schützen. Um dieses Was-

sererlebnis zu dokumentieren, kann es sein, dass wir Fotos machen. Diese werden 

ausschließlich für das Portfolio der Kinder verwendet.  

 

Garderobe/Umziehen 
Wir Fachkräfte unterstützen die Kinder beim An- und Ausziehen. Wann immer 

möglich, werden die Kinder dazu animiert sich selbst Aus- und Anzuziehen. Wenn 

die Fachkraft dies übernimmt, wird der Prozess sprachlich begleitet. Muss ein Kind 

vollständig umgezogen werden, wird dies in den Toiletten/am Wickeltisch gemacht 

und nicht an der Garderobe.  

 

Kontakte  
Durch die örtliche Gemeinschaft und auch Verwandtschaft in dem kleinen Ort un-

serer Einrichtung, ist eine strikte Trennung der geschäftlichen und privaten Kon-

takte nicht möglich. Private Freundschaften zu Eltern und Kindern sind demnach 

bei uns erlaubt und werden offen kommuniziert. Wir sind uns dessen bewusst und 
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gehen professionell damit um. Durch private Kontakte dürfen keinerlei Vor- oder 

Nachteile für das Kind und/oder die Personensorgeberechtigten entstehen.  

 

8.3  Verhaltensampel des katholischen Kindergartens St. Benedikt  
Die im Kapitel zuvor ausführlich beschriebenen einrichtungsinternen Handlungs-

leitlinien lassen sich in der Verhaltensampel übersichtlich auf einen Blick zusam-

menstellen.  

 

Rot: geht gar nicht, das ist bei uns nicht erlaubt 

Gelb: kritisch, kommt darauf an, kommt im Alltag vor, bedarf aber Reflektion 

Grün: völlig in Ordnung, pädagogisch wünschenswert 

 

• Einem Kind einen Willen aufzwingen 

• Drohen/Schlagen 

• Fachkräfte küssen Kinder 

• Beschwerden von Kindern nicht hören/ablehnen 

• Kinder zum (leer-) essen zwingen 

• Ein „Stopp“ nicht zu akzeptieren 

• Kinder zum Ruhen/Schlafen zwingen 

• Fachkraft spielt bei Arztspielen mit 

• Auslachen, ausgrenzen, ignorieren 

• Kinder zum Wickeln zwingen 

• Körperliche Übergriffe 

• Fachkräfte machen Unterscheide zwischen Kinder ohne pädagogische Be-

gründung 

• Fachkräfte legen sich zu einem Kind mit unter die Decke (beim Ruhen/Schla-

fen) 

• Gegenstände in Körperöffnungen einführen bei Arztspielen der Kinder un-

tereinander 

• Kind zieht sich an der Garderobe oder im Garten vollständig um (nackig 

ausziehen) 

• Schlechte Geheimnisse 

• Macht ausnutzen 

• Einzelnen Kindern Geschenke machen 

• Kinder als Strafe etwas machen lassen, das sie nicht möchten 

• Kinder in einen Bildungsbereich zwingen 

• Entwicklungsgespräche bei Personensorgeberechtigten zuhause führen 

• Fotos von Kindern beim Baden im Gemeindeblatt veröffentlichen 

• Kinder ohne einen pädagogischen Grund voneinander trennen 

• Kinder ungefragt und ohne sprachliche Begleitung zum Wickeln zwingen 

• Bei Personensorgeberechtigten babysitten  
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• Kinder küssen sich untereinander 

• Kinder sehen anderen Kindern beim Wickeln zu 

• Kinder vor anderen Kindern umziehen 

• Fachkraft schaut über die Toilettentüre 

• Kinder zum Anziehen zwingen (Mütze, Jacke,) 

• Kosenamen geben 

• Kinder füttern 

• Kinder bestrafen 

• Kinder gehen gemeinsam zur Toilette 

• Einem Kind die Nähe verweigern 

• Ein Kind ungefragt „Tätscheln“ 

• Kinder zu etwas zwingen (z.Bsp. Spaziergang in der Gruppe) 

• 1:1 Betreuung beim Ruhen/Schlafen der Kinder mit geschlossener Türe 

• Kinder anziehen, obwohl sie es selbstständig können (Zeitmangel) 

• Kinder ziehen sich bei Arztspielen bis auf die Unterwäsche aus 

 

• Beschwerden ernstnehmen 

• Konsequent sein 

• Kinder in den Arm nehmen 

• Kinder kitzeln 

• Gute Geheimnisse  

• Kinder loben 

• Verbote zur Sicherheit der Kinder 

• Klare Vorgaben/Vereinbarungen 

• Kinder dürfen mit Fachkraft kuscheln 

• Kinder motivieren neue Speisen zu probieren 

• Kindern Alternativen aufzeigen 

• Kinder haben die Möglichkeit ihre Toilette zu verriegeln  

• Kinder bekommen die Möglichkeit zum Ruhen 

• Beim Ruhen/Schlafen dürfen sich die Kinder ausziehen (Unterhose bleibt an) 

• Kinder dürfen sich untereinander Küsse geben, wenn beide damit einver-

standen sind 

• Kinder dürfen sich gegenseitig betrachten, Körperspiele 

• Ausnahmen machen (mit Begründung für das Kind) 

• Private Freundschaften zu Eltern und Kindern (offen kommunizieren) 

• Unbeaufsichtigtes Spiel 

• Fachkräfte dürfen in die Poesiealben der Kinder schreiben, dabei entschei-

den sie selbst, was sie preisgeben möchten  

• Geschenke an alle Kinder austeilen, Bsp. bei Verabschiedung  

• Geschenke von Kindern/Personensorgeberechtigten annehmen (max. 40€ 

im Jahr), wird klar kommuniziert  

• Fachkräfte dürfen selbst entscheiden, ob Eltern sie duzen dürfen  

• Kinder beim Baden im Garten für das Portfolio fotografieren  

• Fachkräfte dürfen Kinder eincremen  

• Personensorgeberechtigte dürfen zuhause aufgesucht werden zur Übergabe 

von Unterlagen 
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8.4  Potenzial- und Risikoanalyse 
Eine Potenzial- und Risikoanalyse ist Teil der Entwicklung des Gewalt- Schutzkon-

zeptes. Sie ist ein wichtiges Instrument, um Risiken- und Gefahrenpotenziale in 

unserer Einrichtung zu (er-)kennen. Es werden dabei nicht nur die Schwachstel-

len, sondern auch die bereits vorhandenen Vorkehrungen beleuchtet, sodass die 

Einrichtung eine gute Übersicht darüber hat, was bereits vorhanden ist und wo 

noch Lücken sind. 

Folgende Themen und Fragen wurden analysiert um Risiken für Kinder, Mitarbei-

ter und weitere Beteiligte innerhalb unserer Kindertageseinrichtung so gering wie 

möglich zu halten: 

- Prävention, Beteiligung und Gesetzesgrundlagen 

- Umgang mit Nähe und Distanz 

- Umgang mit Macht und Schutz vor Gewalt (verbaler, nonverbaler, sexueller, 

physische- und psychischer Gewalt sowie Vernachlässigung) 

- Trennung zwischen professionellen und privaten Kontakten 

- Transparente Formen der Beteiligung von Kindern und Personensorgebe-

rechtigten 

- Räumliche Gegebenheiten (innen und außen) 

- Personalmanagement 

- Wissen und Kompetenz 

- Kommunikation- und Wertekultur 

- Dokumentierte Informationen 

- Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken 

- Weitere Risiken 

Im Schutzkonzept sind die Themen und Überschriften aufgelistet. Das Analysepa-

pier umfasst sechs Seiten und ist in unserem QHB im Kapitel 3.4 Schutzauftrag 

abgeheftet. Es wurde gemeinsam in der Dienstbesprechung mit den Fachkräf-

ten besprochen.  

 

8.5  Intervention – Leitfaden für Kitas   
Der Interventionsleitfaden der Diözese Rottenburg- Stuttgart ist in unserem QHB 

verankert (3.4. Schutzauftrag) und den Fachkräften bekannt.  


